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Erwägungen

E. 1
Bei der unentgeltlichen Rechtspflege folgt der Rechtsweg demjenigen der Hauptsache
(Urteile 5A_455/2020 vom 1. September 2020 E. 1; 5A_435/2021 vom 25. April 2022 E.
1.1; 5A_340/2022 vom 31. August 2022 E. 2; 5A_417/2022 vom 5. Oktober 2022 E. 1.1).
Bei jener handelt es sich um eine Rechtsöffnung mit Streitwert unter Fr. 30'000.-- (vgl.
Urteil 5D_187/2023 heutigen Datums), weshalb nicht die Beschwerde in Zivilsachen,
sondern die subsidiäre Verfassungsbeschwerde zur Verfügung steht ( Art. 72 Abs. 2 lit. a,
Art. 74 Abs. 1 lit. b und Art. 113 BGG ). Diese ist mithin auch in Bezug auf die Anfechtung
des obergerichtlichen Entscheides bezüglich der vom Bezirksgericht verweigerten
unentgeltlichen Rechtspflege gegeben. Mit ihr kann einzig die Verletzung
verfassungsmässiger Rechte gerügt werden ( Art. 116 BGG ), wofür das strenge
Rügeprinzip gilt (Art. 106 Abs. 2 i.V.m. Art. 117 BGG ).

E. 2
Das Obergericht hat die Beschwerde, soweit es überhaupt darauf eingetreten ist,
abgewiesen mit der Begründung, der Beschwerdeführer habe nicht dargelegt, inwiefern die
Erwägung des Bezirksgerichts, der vertretene Standpunkt (er sei von Bürolistinnen in
niederträchtiger Weise falsch veranlagt worden) könne im Verfahren der definitiven
Rechtsöffnung nicht vorgebracht werden und sei deshalb aussichtslos, falsch wäre und
Recht bzw. der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege verletzt würde.

E. 3
Inwiefern mit dieser Entscheidbegründung verfassungsmässige Rechte verletzt sein sollen,
legt der Beschwerdeführer mit keinem Wort dar. Vielmehr beklagt er sich ausführlich über
seine zunehmenden gesundheitlichen Probleme, welche ihm kaum noch ein Leben liessen
und horrende Kosten verursachten, und macht im Übrigen erneut geltend, dass ihn
Bürolistinnen in niederträchtiger Weise falsch veranlagt hätten. Indes vermögen
gesundheitliche Probleme von vornherein keinen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege
zu begründen. Sodann sind die Vorwürfe an die Steuerbehörde zur Abwehr der definitiven
Rechtsöffnung ungeeignet, weil nur Einwände im Sinn von Art. 81 Abs. 1 SchKG erhoben
werden können, und vor diesem Hintergrund war der Standpunkt des Beschwerdeführers
offensichtlich aussichtslos, weshalb kein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege bestand.

E. 4
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich nicht hinreichend
begründet, weshalb auf sie im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG
nicht einzutreten ist.

E. 5



Für das bundesgerichtliche Verfahren scheint kein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege
gestellt zu sein. Ohnehin könnte einem solchen kein Erfolg beschieden sein, weil die
Beschwerde von Anfang an aussichtslos war und es deshalb an den materiellen
Voraussetzungen für die unentgeltliche Rechtspflege fehlen würde ( Art. 64 Abs. 1 BGG ).

E. 6
Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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